
Gemeinde Bockhorn 

Wahlperiode 2016-2021 

26345 Bockhorn, den 19.02.2018 

 

Beschlussvorlage 
 

 

Amt: Abteilung IV Datum: 14.02.2018 

Bearbeiter: Anke Emken Vorlage Nr.: 2018/246 

 

 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Ordnungs-, Feuerschutz- und Sozialausschuss Ö  Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N  Vorberatung 

Rat Ö  Entscheidung 

Betreff: 

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Grabstede 

 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 

 

Im März 2017 wurden dem Fachausschuss erstmalig die Pläne für eine Sanierung und 

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Grabstede vorgestellt. Hintergrund für die 

geplanten Arbeiten waren die Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen.  

Die Pläne waren vom Architekturbüro Kieselhorst und Piltz in enger Zusammenarbeit mit 

einer Arbeitsgruppe der Feuerwehr und unter Einbeziehung der Feuerwehrunfallkasse erstellt 

worden.  

Nachdem die Feuerwehrkameraden sowie die Nachbarn der Hauptstraße und der 

Theilenmoorstraße über die Ausbaupläne unterrichtet worden waren, hat der Rat im April 

2017 in öffentlicher Sitzung den Ausbauentwurf beschlossen und die Verwaltung ermächtigt, 

die Pläne umzusetzen.  

 

Mittlerweile liegt die Baugenehmigung für das Gesamtvorhaben vor.  

 

Herr Piltz wird im Rahmen der Sitzung den Planungs- und Bauzeitenplan sowie die 

aktualisierte Kostenberechnung vorstellen und erläutern. Darüber hinaus werden Alternativen 

zur Außengestaltung anhand verschiedener Materialien vorgestellt.  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 

Im Haushalt eingeplant wurden nach der ersten Kostenschätzung des Architekturbüros 

990.000,00 €. Je nach dem Ergebnis der Ausschreibungen müsste eine Anpassung ggf. im 

Nachtragshaushalt erfolgen.  

 

 

 

 

 

 



Beschlussvorschlag 

 

Die Ausführungen des Architekturbüros Kieselhorst und Piltz bezüglich der weiteren Planung 

werden zur Kenntnis genommen. Nach der Ausschreibung der einzelnen Gewerke und 

Eingang der Angebote soll die Auftragsvergabe erfolgen.   

 

Die Außengestaltung des Gebäudes soll nach folgendem Vorschlag des Architekturbüros 

durchgeführt werden:  

 

 

 

 

 

 

Meinen 

Bürgermeister 
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